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Das Bildungs- und Teilhabepaket zur Förderung von Kindern aus einkommensschwachen Familien hat

die Ratsfraktion Die Linke/BSG jetzt zum Gegenstand einer Anfrage gemacht. Behiye Uca (Die Linke)

fragt  sich,  warum nur  ein  Drittel  der  zugewiesenen  Bundesmittel  im Landkreis  Celle  zielgerichtet

verausgabt  werden konnte.  Rund 1,5  Millionen Euro hat  der  Landkreis  Celle  bekommen,  aber  nur

knapp eine halbe Million wurde an Antragsteller ausgezahlt:

„Wir müssen uns doch fragen,  woran das liegt.  Und wir  sollten dringend nach

Möglichkeiten  suchen,  diese  Situation  zu  verbessern.“  Die  sozialpolitische

Sprecherin der Fraktion kann deshalb nicht nachvollziehen, dass der Landkreis das

überschüssige Geld jetzt auch schon im Vorgriff auf das Jahr 2012 für Schulen und

Schulsozialarbeit  ausgibt,  ohne  noch  einmal  massiv  die  Leistungsberechtigten

anzusprechen.

Die Stadt Celle sei für die Leistungsbewilligungen zwar nicht zuständig, aber so der Fraktionsvorsitzende Oliver

Müller (BSG): „Wir sollten nicht so tun, als ob uns der Erfolg des Bildungs- und Teilhabepakets egal ist. Und als

Erfolg können wir nur werten, wenn die Mittel zielgerichtet in Anspruch genommen werden. Das ist scheinbar

nicht gelungen.“

Die  Fraktion  hat  der  Verwaltung  einen  Fragenkatalog  vorgelegt,  der  spätestens  in  der  nächsten

Sozialausschusssitzung  behandelt  werden  soll.  Müller:  „Uns  geht  es  um  belastbare  Daten,  um  auf  dieser

Grundlage vielleicht ein paar Ideen entwickeln zu können, wie das Teilhabepaket in der Stadt zu einer besseren

Umsetzung  kommen  kann.“  Dazu  müsse  man  aber  wissen,  wo  und  wofür  bisher  die  Mittel  in  Anspruch

genommen werden und wo die angestrebte Förderung bisher ihr Ziel nicht erreicht

Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

Im Jahr 2011 wurden die rechtlichen Grundlagen für die Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe

für  Kinder  und  Jugendliche  aus  Familien,  die  Arbeitslosengeld  II,  Sozialgeld,  Sozialhilfe,  Kinderzuschlag,

Wohngeld  oder  Sozialhilfe-Analogleistungen nach §  2  des  Asylbewerberleistungsgesetzes  beziehen,  gesetzlich

verankert. Diese Leistungen umfassen Aufwendungen für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Ausstattung

mit  persönlichem Schul-  bedarf,  Schülerbeförderung,  Lernförderung,  Teilnahme an  einer  gemeinschaftlichen

Mittagsverpflegung und Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.

Da im Landkreis Celle nur etwa ein Drittel der zugewiesenen Bundesmittel zielgerichtet an Leistungsberechtigte



ausgezahlt wurde, erscheint es uns sinnvoll, einen genaueren Blick auf die Erfahrungen und Erkenntnisse bei der

Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakete im Bereich der Stadt Celle zu werfen. Auch wenn die Zuständigkeit

für  die  Umsetzung  des  Bildungs-  und  Teilhabepaketes  beim  Landkreis  Celle  liegt,  sollte  der  Rat  in  dieser

wichtigen sozialpolitischen Frage informiert werden, um ggfs. mit die Stadt Celle betreffenden Anregungen die

Inanspruchnahme zu verbessern.

Wir fragen die Verwaltung:

1.  Wie  hoch  war  in  der  Stadt  Celle  zum  31.  Dezember  2011  der  Grad  (absolut  und  prozentual)  der

Inanspruchnahme von Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets durch leistungsberechtigte Personen (bitte

differenzieren  nach  den  verschiedenen  Leistungsarten,  den  sozio-demographischen  Merkmalen  der

Leistungsberechtigten, den einzelnen Rechtskreisen SGB II, SGB XII, Bundeskindergeldgesetz, Wohngeldgesetz

und Asylbewerberleistungsgesetz sowie nach Bundesländern)?

2.  Wie hoch war zum 31.  Dezember 2011 der Anteil  (absolut und prozentual)  der abgelehnten Anträge auf

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (bitte differenzieren nach den verschiedenen Leistungsarten, den

sozio-demographischen Merkmalen der Antragstellerinnen und Antragsteller, den einzelnen Rechtskreisen SGB

II,  SGB  XII,  Bundeskindergeldgesetz,  Wohngeldgesetz  und  Asylbewerberleistungsgesetz  sowie  nach

Bundesländern)?

3.  Wie  liegt  die  Stadt  Celle  mit  den  Daten  zu  1.)  und  2.)  im  Vergleich  zum übrigen  Landkreis  bzw.  zum

Durchschnitt des Landes Niedersachsen?

4. In welcher Höhe stand dem Landkreis Celle im Jahr 2011 Haushaltsmittel für das Bildungs- und Teilhabepaket

zur  Verfügung,  und  welcher  Betrag  (absolut  und  prozentual)  wurde  zur  Finanzierung  von  Bildungs-  und

Teilhabeleistungen verausgabt (bitte nach Rechtskreisen und den verschiedenen Komponenten des Bildungs- und

Teilhabepaketes differenzieren)?

5. In welchem Umfang (absolut und prozentual) wurden im Landkreis Celle Haushaltsmittel für Bildungs- und

Teilhabeleistungen  bis  Ende  Dezember  2011  nicht  abgerufen  (bitte  nach  den  einzelnen  Komponenten  des

Bildungs- und Teilhabepaketes sowie Rechtskreisen differenzieren)?

6. Worauf führt der Landkreis Celle es zurück, dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht genutzt

wurden? Gibt es in der Stadtverwaltung hierzu ergänzende Einschätzungen?

7.  Wofür  werden  die  eingesparten  Haushaltsmittel,  die  auf  die  geringer  als  angenommene  ausgefallene

Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zurückgehen, verwendet? Ist die Stadt

Celle in den Beratungsprozess eingebunden worden?

8. Wie beurteilt die Stadtverwaltung die bisherigen Erfahrungen mit dem Bildungs- und Teilhabepaket? Welche

Möglichkeiten sieht  die  Verwaltung,  die  Inanspruchnahme von Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets

durch leistungsberechtigte Personen zu verbessern?
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